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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

NAPV  Novellierung NAPV  

§ 1. (1) ... § 1. (1) ... 

(2) Für diese Verordnung gelten folgende Begriffsbestimmungen:  (2) Für diese Verordnung gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

 1. bis. 9 …  1. bis 9. … 

 10. Mineralischer stickstoffhältiger Dünger: Dünger, der stickstoffhältige 
Nährstoffe in anorganischer Form enthält, welche durch physikalische 
oder industrielle chemische Verfahren gewonnen werden; dazu zählen 
auch Kalkstickstoff, Harnstoff sowie seine Kondensate und 
Anlagerungsverbindungen. 

 10.  letzte Hauptfrucht: jene Kultur, die auf einem Standort als letzte Kultur 
in demselben Kalenderjahr geerntet wird. 

 11. Schlag: zusammenhängende landwirtschaftliche Nutzfläche eines 
Bewirtschafters, die mit einer Kulturart bebaut oder stillgelegt ist. 

 11.  Mehrjährige Gemüsekulturen, Blühpflanzen und Erdbeeren: 
Gemüsekulturen, Blühpflanzen und Erdbeeren, die im Frühjahr oder im 
Frühsommer gepflanzt und in mehreren Folgejahren geerntet werden. 

 12. Stickstoff – jahreswirksam: ist für Wirtschaftsdünger das Produkt aus 
Stickstoff nach Abzug der Stall- und Lagerverluste gemäß Anlage 4 
sowie der Ausbringungsverluste (13% für Gülle, Biogasgülle und Jauche 
sowie 9% für Stallmist und Kompost des Stickstoffgehalts von 
Wirtschaftsdünger nach Abzug der Stall- und Lagerverluste) multipliziert 
mit dem Faktor der Jahreswirksamkeit. Der Faktor der Jahreswirksamkeit 
beträgt für Stallmist 50%, für Rottemist 30%, für Kompost 10%, für 
Jauche 100%, für Rindergülle 70%, für Schweinegülle 80% und für 
Hühnergülle 85%. Der Faktor der Jahreswirksamkeit für Biogasgülle und 
Gärrückstände mit überwiegenden Anteilen aus tierischen 
Ausscheidungen entspricht dem Faktor des überwiegenden Anteils der 
tierischen Ausscheidung. Der Faktor der Jahreswirksamkeit für nicht 
entwässerten Klärschlamm (TM-Gehalt < 15%) entspricht dem Faktor 
für Rindergülle, für entwässerten Klärschlamm (TM-Gehalt > 15%) dem 
Faktor für Stallmist. Bei mineralischen stickstoffhältigen Düngemitteln 
sind 100% des Stickstoffs jahreswirksam. 

 12. Mineralischer stickstoffhältiger Dünger: Dünger, der stickstoffhältige 
Nährstoffe in anorganischer Form enthält, welche durch physikalische 
oder industrielle chemische Verfahren gewonnen werden; dazu zählen 
auch Kalkstickstoff, Harnstoff sowie seine Kondensate und 
Anlagerungsverbindungen. 

 13. Wirtschaftsdünger: tierische Ausscheidungen (Stallmist, Jauche, Gülle) 
oder eine Mischung aus Einstreu und tierischen Ausscheidungen, auch in 
verarbeiteter Form. 

 13. Schlag: zusammenhängende landwirtschaftliche Nutzfläche eines 
Bewirtschafters, die mit einer Kulturart bebaut oder stillgelegt ist. 
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   14. Stickstoff – jahreswirksam: ist für Wirtschaftsdünger das Produkt aus 
Stickstoff nach Abzug der Stall- und Lagerverluste gemäß Anlage 4 
sowie der Ausbringungsverluste (13% für Gülle, Biogasgülle und Jauche 
sowie 9% für Stallmist und Kompost des Stickstoffgehalts von 
Wirtschaftsdünger nach Abzug der Stall- und Lagerverluste) multipliziert 
mit dem Faktor der Jahreswirksamkeit. Der Faktor der Jahreswirksamkeit 
beträgt für Stallmist 50%, für Rottemist 30%, für Kompost 10%, für 
Jauche 100%, für Rindergülle 70%, für Schweinegülle 80% und für 
Hühnergülle 85%. Der Faktor der Jahreswirksamkeit für Biogasgülle und 
Gärrückstände mit überwiegenden Anteilen aus tierischen 
Ausscheidungen entspricht dem Faktor des überwiegenden Anteils der 
tierischen Ausscheidung. Der Faktor der Jahreswirksamkeit für nicht 
entwässerten Klärschlamm (TM-Gehalt < 15%) entspricht dem Faktor 
für Rindergülle, für entwässerten Klärschlamm (TM-Gehalt > 15%) dem 
Faktor für Stallmist. Bei mineralischen stickstoffhältigen Düngemitteln 
sind 100% des Stickstoffs jahreswirksam. 

   15. Wirtschaftsdünger: tierische Ausscheidungen (Stallmist, Jauche, Gülle) 
oder eine Mischung aus Einstreu und tierischen Ausscheidungen, auch in 
verarbeiteter Form. 

§ 2. (1) Für das Ausbringen von stickstoffhältigen Düngemitteln auf 
Ackerflächen, ausgenommen Ackerfutterflächen, gilt: 

§ 2. (1) Für das Ausbringen von stickstoffhältigen Düngemitteln auf 
Ackerflächen, ausgenommen Ackerfutterflächen, gilt: 

 1. Das Ausbringen von leichtlöslichen stickstoffhältigen Düngemitteln ist 
ab der Ernte der Hauptfrucht verboten. Abweichend davon ist das 
Ausbringen dieser Düngemittel auf Raps, Gerste oder Zwischenfrüchten 
bis 31. Oktober zulässig, sofern der Anbau bis 15. Oktober erfolgt ist. 

 1. Das Ausbringen von leichtlöslichen stickstoffhältigen Düngemitteln ist 
ab der Ernte der letzten Hauptfrucht – jedenfalls aber nach dem 15. 
Oktober – verboten. Abweichend davon ist das Ausbringen dieser 
Düngemittel bis 31. Oktober zulässig, 

 a) auf Raps, Gerste oder Zwischenfrüchten, sofern der Anbau bis 15. 
Oktober erfolgt ist, 

 b) auf im Folgejahr zu erntende oder mehrjährige Gemüsekulturen, 
sofern der Anbau bis 31. August erfolgt ist, 

 c) auf im Folgejahr zu erntende oder mehrjährige Blühkulturen, die zur 
Saatgutvermehrung oder Heil- und Gewürzpflanzennutzung verwendet 
werden, sofern der Anbau bis 31. August erfolgt ist oder 

 d) auf Erdbeeren, sofern der Anbau bis 31. August erfolgt ist. 

 2. und 3. ...  2. und 3. ... 

(2) bis (4) ... (2) bis (4) ... 



  3 von 3 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

§ 3. bis § 6. ... § 3. bis § 6. ... 

§ 7. (1) und (2) ... § 7. (1) und (2) ... 

(3) Die Ausbringung von leichtlöslichen stickstoffhältigen Düngemitteln ist 
mit 60 kg Stickstoff nach Abzug der Stall- und Lagerverluste je Hektar begrenzt 

(3) Die Ausbringung von leichtlöslichen stickstoffhältigen Düngemitteln ist 
unter Einhaltung der Vorgaben der Anlage 3 mit 60 kg Stickstoff nach Abzug der 
Stall- und Lagerverluste je Hektar begrenzt 

 1. auf Ackerflächen nach der Ernte der letzten Hauptfrucht bis 31. Oktober, 
wenn Raps, Gerste oder eine Zwischenfrucht bis 15. Oktober angebaut 
wird, 

 1. auf Ackerflächen nach der Ernte der letzten Hauptfrucht bis 31. Oktober, 
wenn eine Düngung gemäß § 2 Abs. 1 zulässig ist, 

 2. und 3. ...  2. und 3. ... 

(4) ... (4) ... 

§ 8. bis § 12. …  § 8. bis § 12. …  

Anlage 3 Abschnitt II Anlage 3 Abschnitt II 

… 

Für im Folgejahr angebaute Folgekulturen sind die in Tabelle 1 Spalte 2 
festgelegten Werte um 50% zu reduzieren. 

… 

Für im Folgejahr zu erntende Folgekulturen sind die in Tabelle 1 Spalte 2 
festgelegten Werte um 50% zu reduzieren. 

Anlage 3 Abschnitt III Anlage 3 Abschnitt III 

… 

Für auf Gemüsekulturen nachfolgende Kulturen sind die entsprechenden 
Vorfruchtwirkungen gemäß Abschnitt II Tabelle 1 Spalten 1 und 2 zu 
berücksichtigen. 

… 

Für auf Gemüsekulturen nachfolgende Kulturen sind die entsprechenden 
Vorfruchtwirkungen gemäß Abschnitt II Tabelle 1 Spalten 1 und 2 sowie den 
letzten beiden Sätzen des Abschnitts II zu ermitteln. 
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